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Von:
Gesendet: Mittwoch, 26. November 2025 08:58
An:
Cc:  

Betreff: BattDG: Verlängerung der Registrierungspflicht für Batterien bei der 
Stiftung ear über den 15.01.2026 hinaus

 
Sehr geehrte Frau , 
sehr geehrte Frau , 
 
stellvertretend für die Hersteller von Batterien der folgenden Verbände: Bitkom, BVES, VDA, VDMA, ZIV 
und ZVEI wenden wir uns mit einem sehr zeitkritischen Anliegen an Sie: 
 
Gemäß § 64 BattDG sind Hersteller verpflichtet, ihre bestehende Batterieregistrierung bei der Stiftung ear 
bis spätestens 15. Januar 2026 zu aktualisieren. Hierbei ist unter anderem die Angabe der zuständigen 
Organisation für Herstellerverantwortung (OfH) erforderlich.  
 
Die OfHs – unabhängig davon, ob es sich um kollektive Systeme oder individuelle („Ich-OfH“) handelt – 
müssen zuvor von der Stiftung ear zugelassen werden. Nach aktuellem Stand (26. November 2025) liegt 
jedoch noch keine Zulassung vor. Dies führt dazu, dass Hersteller derzeit keine rechtskonformen Verträge 
mit OfHs abschließen können und somit die erforderliche Aktualisierung ihrer Registrierung nicht 
fristgerecht vornehmen können. 
 
Selbst bei einer Zulassung erster OfHs Anfang Dezember ist aufgrund interner Compliance-Prozesse in 
den Unternehmen (Vertragsprüfung, Vergabeprozesse) eine fristgerechte Umsetzung realistisch nicht 
möglich. Ein weiterer Grund für Verzögerungen ist auch, dass es bei den in Frage kommenden OfHs 
aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen hinsichtlich einer Herstellerbeteiligung zu Verzögerungen bei der 
Bestätigung der Zuordnung im ear-Portal kommen wird. 
 
Die Konsequenz wäre, dass Registrierungen ohne OfH-Zuordnung nach dem 15. Januar 2026 erlöschen 
und betroffene Hersteller ab dem 16. Januar 2026 keine Batterien mehr in Verkehr bringen dürfen. Dies 
hätte erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten und die Marktversorgung mit Batterien und 
batteriebetriebenen Produkten. 
 
Wir bitten daher um eine angemessene Verlängerung der Frist zur Aktualisierung der 
Batterieregistrierung um mindestens einen Monat, um den Herstellern eine rechtssichere 
Registrierung ihrer Batterien zu ermöglichen.  
 
Alle bei uns organisierten Hersteller haben ein hohes Interesse an einer erfolgreichen und 
rechtskonformen Umsetzung des BattDG. Derzeit fehlt jedoch die praktische Grundlage, um die 
gesetzlichen Anforderungen fristgerecht zu erfüllen. 
 
Für Rückfragen oder einen kurzfristigen Austausch stehen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Transparenzregister EU: 5351830264-31 
 
___________________________ 
 

 

  
ZIV – Die Fahrradindustrie 
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